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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Bezirksregierung Münster 

-Flurbereinigungsbehörde- 

Leisweg 12 

48653 Coesfeld 

Tel.: 0251 411 2516 

 

 

 

Flurbereinigung Darfeld 

Az: 33.7 – 4 08 01 

 

 

 

Feststellung zur UVP-Pflicht durch Vorprüfung gemäß § 5 Abs. 2 UVPG für den Plan 

über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Flurbereinigungsverfahren 

Darfeld Az. 4 08 01 

 

Rechtliche Grundlage: "Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geändert worden ist", Stand: Neugefasst 

durch Bek. v. 24.2.2010 I 94, zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 8.9.2017 I 3370, Berichtigung 

vom 12.4.2018 I 472 ist berücksichtigt. 

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Darfeld ist beabsichtigt, 9,5 km Wirtschaftswege 

auszubauen, 2,6 km Wirtschaftswege neu zu bauen, 2,5 km nicht mehr benötigte 

Wirtschaftswege in Acker umzuwandeln, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen aus dem 

Landschaftsplan Rosendahl umzusetzen.  

Die Flurbereinigungsbehörde hat eine Vorprüfung gemäß § 5, Abs. 2 UVPG durchgeführt und 

stellt fest, dass keine UVP-Pflicht für den Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 

Anlagen im Flurbereinigungsverfahren Darfeld besteht. 

Das Ergebnis der Vorprüfung kann während der Dienststunden eingesehen werden bei der 

Bezirksregierung Münster – Flurbereinigungsbehörde, Leisweg 12, 48653 Coesfeld, 

(Anmeldung unter Tel.: 0251 411 2516, Frau Schulze Bisping, oder 0251 411 5041, Herr 

Lange). 

Auslegungsfrist: 30.10.2018 bis 27.11.2018 

Gelegenheit zur Äußerung besteht an die genannte Adresse. 

 

 

Coesfeld, den 03.09.2018 

 

 

gez. Nießen 

Ltd. Regierungsdirektor 
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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 19.09.2018 
Die Bürgermeisterin  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat Juli 2018 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 
    3 Damenräder 
    1 Herrenrad 
    1 Mountainbike 
    1 Trekkingrad 
    4 Schlüssel  
    1 Geldbörse 
    1 Ring 
       Bargeld 
    1 Katze  
    2 Smartphones 
 

 
 
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Gemeinde Nottuln       Nottuln, 19.09. 2018 
Die Bürgermeisterin  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat August 2018 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 
    2 Damenräder 
    1 Kinderrad 
    1 Mountainbike 
    1 Trekkingrad 
    10 Schlüssel  
    1 Geldbörse 
    1 Ladegerät 
       Bargeld 
    1 Katze  
    3 Lesebrillen  
                                         1 Schildkröte 
                                         1 Paar Handschuhe  
                                         1 Hundeleine 
                                         1 Plüschtier  
                                         1 Fahrradhelm 
                                         1 Messschieber  
                                         1 Schreckschussrevolver 

 

 
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Bekanntmachung über Widerspruchsrechte nach dem  
Bundesmeldegesetz (BMG) vom 1. November 2015 
 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. 
bei Wahlen und Abstimmungen 
 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden 
Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so 
genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur 
für die Werbung bei der Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Die 
Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 
58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen, und die gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, 
deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaft 
 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG) aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder, und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht 
derselben oder keiner öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frühere 
Namen, Geburtsdatum und- Ort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die 
Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft 
als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
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4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über 
Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die betroffenen Personen, deren 
Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlangen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressverzeichnissen in Buchform) verwendet werden. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
Die Widersprüche gegen die in den Ziffern 1-5 genannten Datenübermittlungen 
können jederzeit bei der  
 

Gemeinde Nottuln 
Bürgerservice Meldewesen 

Stiftsplatz 7/ 8 
48301 Nottuln 

 
eingelegt werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Die Widersprüche gelten 
bis zu ihrem Widerruf. 
 
Achtung: Übermittlungssperren bzw. Widersprüche gegen eine der oben genannten 
Datenübermittlungen, welche bereits im Melderegister eingetragen sind, bleiben 
bestehen! In solchen Fällen brauchen Sie nicht erneut zu widersprechen. 
 
 
 
 
Nottuln, 19.09.2018 
 

 
Gemeinde Nottuln  
Die Bürgermeisterin  
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Bekanntmachung 
 

 

Ratsherr Udo Strebel, Dülmener Str. 11, 48301 Nottuln, hat zum 28.08.2018 sein 

Ratsmandat niedergelegt. 

 

Aufgrund des § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes NW in der Bekanntmachung 

der Neufassung vom 30. Juni 1998 (GV NW S. 454) in der z.Z. geltenden Fassung 

wird hiermit festgestellt, daß nach der Reserveliste der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands, SPD, Ortsverein Nottuln, Wolfgang Danziger, Nikolaus-Groß-Str. 70, 

48301 Nottuln, nachrückt und gem. §§ 62, 69 Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 

31.08.1993 (GV. NW. 1993 S. 592, ber. S. 967) in der zur Zeit gültigen Fassung in den 

Rat der Gemeinde Nottuln gewählt worden ist. Frau Renate Brülle-Buchenau und 

Herr Michael Blümer haben auf die Annahme des Mandates verzichtet. 

 

Gemäß § 39 Kommunalwahlgesetz können gegen diese Entscheidung alle 

Wahlberechtigten des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung 

solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 

die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, 

wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit dieser Feststellung gemäß § 40 Abs. 

1 Buchstaben a bis c Kommunalwahlgesetz NW für erforderlich halten. 

 

Der Einspruch ist bei der unterzeichnenden Wahlleiterin schriftlich einzureichen oder 

mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 
 
Nottuln, den 24.09.2018 
 
 
       Gemeinde Nottuln 
               Die Bürgermeisterin 

 - als Wahlleiterin - 
         

        
       Manuela Mahnke 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur 78. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Rahmen des Verfahrens zur 78. Änderung des Flächennutzungsplans vom 15.10.2018 bis 

zum 14.11.2018 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 78. Änderung des Flächennutzungsplans befindet sich im 

Ortsteil Nottuln und wird dabei im Osten durch den Verlauf des Nonnenbachs, im Norden 

durch den Franz-Rhode-Park, im Westen durch die Daruper Straße und im Süden durch die 

Heriburgstraße begrenzt. Die genaue Abgrenzung ist der beigefügten Übersichtsskizze zu 

entnehmen. 

  

 Geltungsbereich der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes (ohne Maßstab) 

 

Ziel der 78. Änderung des Flächennutzungsplans ist es, die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Erweiterung der Verkaufsflächen der dort gegenwärtig ansässigen 

Einzelhandelsbetriebe vorzubereiten. 
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Der Änderungsentwurf und seine Begründung liegen nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch vom 

15.10.2018 bis einschließlich 14.11.2018, bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Dort kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 

unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in 

Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen informiert werden. Es besteht die 

Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Neben der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im Fachbereich 3 

können die Entwürfe zur Änderung des Flächennutzungsplanes ab dem 15.10.2018 auch im 

Internet unter https://www.nottuln.de/planen-bauen-wohnen/aktuelle-

bauleitplanverfahren.html eingesehen werden. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 78. Änderung des Flächennutzungsplans i.S.v. § 

3 Abs. 1 Baugesetzbuch vom 15.10.2018 bis zum 14.11.2018 wird hiermit bekanntgemacht. 

 

Nottuln, 01.10.2018 

 

 

 

Manuela Mahnke 

Bürgermeisterin 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB Nottuln“ (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB 

Nottuln“ vom 15.10.2018 bis zum 14.11.2018 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz 

und ZOB Nottuln“ befindet sich im Ortsteil Nottuln und wird dabei im Osten durch den 

Verlauf des Nonnenbachs, im Norden durch den Franz-Rhode-Park, im Westen durch die 

Daruper Straße und im Süden durch die Heriburgstraße begrenzt. Die genaue Abgrenzung ist 

der beigefügten Übersichtsskizze zu entnehmen. 

  

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB Nottuln“  (ohne 

Maßstab) 

 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Erweiterung der Verkaufsflächen der dort gegenwärtig ansässigen Einzelhandelsbetriebe zu 

schaffen.  

 

 

 

44 Seite 103 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln   
 

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung liegen nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 

vom 15.10.2018 bis einschließlich 14.11.2018, bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Dort kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 

unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in 

Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen informiert werden. Es besteht die 

Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Neben der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im Fachbereich 3 

können die Entwürfe zur Aufstellung des Bebauungsplans ab dem 15.10.2018 auch im 

Internet unter https://www.nottuln.de/planen-bauen-wohnen/aktuelle-

bauleitplanverfahren.html eingesehen werden. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB 

Nottuln“ i.S.v. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch vom 15.10.2018 bis zum 14.11.2018 wird hiermit 

bekanntgemacht. 

 

Nottuln, 01.10.2018 

 

 

 

 

Manuela Mahnke 

Bürgermeisterin 
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Allgemeinverfügung zur Verbrennung von pflanzlichen Abfällen 
auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln 

 
 

I. Anordnung  
 
Aufgrund § 28 Absatz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 35 Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 
(GV NRW S. 602) in der zurzeit gültigen Fassung genehmige ich, dass auf dem Gebiet der 
Gemeinde Nottuln nachfolgend bezeichnete pflanzliche Abfälle von landwirtschaftlich oder 
erwerbsgärtnerisch genutzten Grundstücken in der Zeit vom 15.10.2018 bis 19.03.2019 und 
vom 23.04. bis 27.04.2019 im Einzelfall als Ausnahme verbrannt werden dürfen: 
 

 Schlagabraum 
 Schlagabraumähnliche pflanzliche Abfälle aus Weihnachtsbaumkulturen, Baumschulen 

oder Gärtnereien 

 Schlagabraum aus Maßnahmen zur Pflege von Hecken, Wallhecken, 
Windschutzstreifen, Kopf- und Obstbäumen sowie Ufergehölzen 

 Strohschwaden 
 
Die Allgemeinverfügung gilt nicht für Brauchtumsfeuer und das Verbrennen von 
Schlagabraum in Wäldern. 
 
 

II. Allgemeine Auflagen  
 
1. Das Verbrennen ist so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile und erhebliche Belästigungen 
durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauchentwicklung, nicht eintreten können 
und ein Übergreifen des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder Funkenflug über den 
Verbrennungsort hinaus verhindert wird.  
 
2. Der Verbrennungsort muss außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen.  
 
3. Der Schlagabraum darf nur in unmittelbarer Nähe zur Anfallstelle verbrannt werden 
(auf/oder an dem Grundstück).  
 
4. Der Schlagabraum muss zu Haufen zusammengebracht werden. Die Haufen dürfen eine 
Höhe von 3,50 m nicht überschreiten.  
 
5. Als Mindestabstände sind einzuhalten:  
 
a) 200 m von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen,  
 
b) 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden und sonstigen baulichen 
Anlagen, soweit diese nicht innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen errichtet 
sind,  
 
c) 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen,  
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d) 15 m von Gehölzbeständen und Gewässern,  
 
e) 10 m von befestigten Wirtschaftswegen.  
 
6. Die Haufen müssen von einem 15 m breiten Ring umgeben sein, der von Schlagabraum 
und ähnlichen brennbaren Stoffen frei ist.  
 
7. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle dürfen 
weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers benutzt werden.  
 
8. Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden, vorhandenes Feuer ist bei aufkommendem 
starken Wind unverzüglich zu löschen.  
 
9. Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, zu beaufsichtigen. 
Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer und Glut erloschen sind und 
müssen während des Verbrennens telefonisch erreichbar sein.  
 
10. Verbrennungsrückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten oder mit Erde 
abzudecken.  
 
11. Die Haufen dürfen erst unmittelbar vor dem Verbrennen zusammengebracht werden, 
wenn zu erwarten ist, dass Vögel und Kleinsäuger im Schlagabraum Unterschlupf suchen.  
 
12. In einem Umkreis von 4 km Radius um Flughafenbezugspunkte sowie innerhalb eines 
Abstandes von 1,5 km von Landeplätzen und Segelfluggeländen darf Schlagabraum nur mit 
Einwilligung der Luftaufsicht oder Flugleitung verbrannt werden.  
 
13. Sonstige, die Verbrennung ordnende Regelungen, z.B. im Landesimmissionsschutzgesetz, 
sind zu beachten.  
 
14. Die geplante Verbrennung ist der Gemeinde unter Angabe der Menge, des genauen 
Ortes, des Datums und der Uhrzeit des Verbrennens anzuzeigen, die hierüber die 
Kreisleitstelle informiert.  
 
15. Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist nur werktags, einschließlich Samstag, in der 
Zeit zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr gestattet. 
 
 

III. Zusätzliche Auflagen zur Strohverbrennung 
 
1. Es dürfen ausschließlich Strohschwaden verbrannt werden, welche im Rahmen der 
Bewirtschaftung nicht mehr verwertbar sind (z.B. Schadpilzbefall). 
 
2. Beim Verbrennungsvorgang sind einzelne Schwaden mit einem Mindestabstand von 2 m 
zu bilden. 
 
3. Es dürfen nicht mehr als drei Schwaden gleichzeitig abgebrannt werden. 
 
4. Es darf nur trockenes Stroh verbrannt werden. 
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5. Es ist ein Mindestabstand von 100 m zu Wäldern einzuhalten 
 
6. Übermäßige Rauchentwicklung ist unter Beachtung der Windrichtung und –stärke zu 
vermeiden. Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen der Allgemeinheit durch 
Luftverunreinigungen sind auszuschließen. 
 
7. Stoppelfelder sind allseitig durch einen 5 m breiten Schutzstreifen zu sichern. 
 
8. Größere Stoppelfelder sind in höchstens 3 ha große Abschnitte zu unterteilen und durch 5 
m breite Schutzstreifen zu sichern. 
 
 

IV. Begründung  
 
Nach Aufhebung der Pflanzenabfallverordnung zum 01. Mai 2003 sind bei der Verwertung 
und Beseitigung von pflanzlichen Abfällen die allgemeinen abfallrechtlichen Bestimmungen 
zu beachten. Dies gilt auch für Abfälle aus Hecken-, Strauch- und 
Kopfbaumschnittmaßnahmen sowie aus dem sonstigen land- und forstwirtschaftlichen 
Bereich.  
 
Diese Abfälle sind somit grundsätzlich zu verwerten. Weiterhin sind Abfälle aus diesen 
Pflegemaßnahmen, soweit sie nicht verwertet, sondern beseitigt werden sollen, nach § 17 
des KrWG grundsätzlich dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zur Verfügung zu 
stellen und gemäß § 28 Abs. 1 KrWG in einer zugelassenen Anlage zu beseitigen.  
 
Gemäß § 28 Absatz 2 KrWG kann die zuständige Behörde Ausnahmen von der Pflicht, Abfälle 
in zugelassenen Anlagen zu beseitigen, erteilen. Die Ausnahmen können durch 
Einzelfallgenehmigung oder durch eine Allgemeinverfügung für Einzelfälle zugelassen 
werden.  
 
Ausnahmen können aus kulturtechnischen Gründen oder aus Gründen des Forstschutzes 
erteilt werden. In Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Coesfeld 
habe ich mich im Interesse der Erhaltung der münsterländischen Parklandschaft entschieden, 
eine Ausnahmegenehmigung für Einzelfälle in Form einer Allgemeinverfügung für das 
Verbrennen von pflanzlichen Abfällen, welche bei der Pflege von Hecken, Wallhecken, 
Windschutzstreifen, Kopfbäumen sowie Ufergehölzen anfallen, zu erlassen.  
 
Die Gültigkeitsdauer dieser Verfügung wurde gewählt, da die Pflegemaßnahmen aufgrund 
landschaftsrechtlicher Regelungen bis zum 28.02.2019 abzuschließen sind und es zumutbar 
ist, dass der angefallene Abfall innerhalb des nachfolgenden mehrtägigen Zeitraumes 
beseitigt werden kann. Der zweite festgesetzte Zeitabschnitt ergibt sich aus dem Umstand, 
dass z.B. aufgrund von schlechter Witterung, Traditionsfeuer an den Osterfeiertagen nicht 
abgebrannt werden können und der dafür vorgesehene Pflanzenabfall im anschließenden 
Zeitraum verbrannt werden soll. Meine Zuständigkeit ergibt sich aus der Ziffer 30.1.4 der 
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 11.12.2007 in der zur Zeit gültigen 
Fassung. 
 
 

V. Inkrafttreten  
 
Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde 
Nottuln in Kraft.  
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VI. Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts 
erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. 
Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55 a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERRV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 
3803) 
 
 
Nottuln, 28.09.2018 
 
Gemeinde Nottuln  
Die Bürgermeisterin 
 

 
 
Manuela Mahnke 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende Allgemeinverfügung zur Verbrennung von pflanzlichen Abfällen auf dem 
Gebiet der Gemeinde Nottuln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Nottuln, 01.10.2018 
 
Gemeinde Nottuln  
Die Bürgermeisterin 
 

 
Manuela Mahnke 
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Öffentliche Auslegung des Entwurfes 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln für den 

1. Nachtragshaushalt 2018 

 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Gemeinde Nottuln für das 

Haushaltsjahr 2018 liegt gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat 

 

vom 04.10.2018 bis einschließlich 18.10.2018 

 

bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des 

Bürgermeisters, während der Dienststunden 

 

montags – mittwochs   8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
  

donnerstags   8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
  

freitags   8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 

öffentlich aus. 

 

 

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit 

 

vom 04.10.2018 bis einschließlich 18.10.2018 

 

bei vorbezeichneter Stelle Einwendungen erheben. 

 

 

Über Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Nottuln in öffentlicher Sitzung. 

 

 

Nottuln, den 04.10.2018 

Gemeinde Nottuln 

Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

Doris Block 

(Beigeordnete) 
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